
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan Nr. 237, Kennwort: "Franz-Tacke-Straße"

I.        Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach BauNVO

1. Bauliche Nutzung

1.1 Die in § 4 Abs. 3 Nrn. 3 bis 5 BauNVO aufgeführten, ausnahmsweise
 im allgemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen (Anlagen für Ver-

waltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind gemäß § 1
Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Von den in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO aufgeführten, allgemein zuläs-
sigen Läden sind die Selbstbedienungs-Lebensmittelläden gemäß § 1
Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig.

1.3 In Anwendung des § 22 Abs. 4 BauNVO wird in dem mit dem Buch-
staben "a" bezeichneten Bereich eine abweichende Bauweise festge-
setzt. D.h. die Errichtung bzw. die Länge der Hauptbaukörper in der
offenen Bauweise mit seitlichem Grenzabstand wird auf max. 21 m
begrenzt. Bei Ausschöpfung der 21 m Baukörperlänge darf die be-
nachbarte Anschlussbebauung maximal 18 m betragen. Nur für diese
Hauptgebäude gilt die zwingende Zwei-Geschossigkeit.

Ebenfalls müssen innerhalb der seitlichen Abstandflächen auf den
oder auch anstatt der Garagen und Abstellräume Aufenthaltsräume
als ein-geschossige Grenzbebauung mit lärmschutzwirksamer Dach-
höhe realisiert werden (sog. Kettenbauweise). Aus Lärmschutzgrün-
den muss eine bauliche Geschlossenheit hergestellt werden, die aller-
dings durch vor- und rückspringende Gebäudeteile und Fassaden
eine abwechslungsreiche Gliederung erfährt.

Die Stellung der Baukörper sollte im Wechsel, alternierend zwischen
Giebel- und Traufständigkeit erfolgen.

1.4 Im allgemeinen Wohngebiet sind pro Wohngebäude maximal 2
Wohneinheiten zulässig.

1.5 Das bewertete Bauschalldämm-Maß aller Bauteile, die Aufenthalts-
räume unmittelbar nach außen zum Emissionsort hin abschließen,
muss mindestens betragen:    in Schutzzone 1:        25 dB,
in Schutzzone 2:        30 dB,    in Schutzzone 3:        35 dB,
in Schutzzone 4:        40 dB,    in Schutzzone 5:        45 dB.
Die Schutzzonen (s. Plan) entsprechen den gutachterlich ermittelten
Isophonenlinien.

An senkrecht zum Linienverlauf der Lärmquelle orientierten Fassaden
kann der passive Schallschutz um eine Schutzzone bzw. eine Schall-
schutzklasse, an abgewandten Fassaden um zwei Schallschutzklas-
sen reduziert werden. Fenster, Türen oder Wandelemente in Umfas-
sungsbauteilen sind so dicht einzubauen, dass keine Minderung des
bewerteten Bauschalldämm-Maßes eintritt.

1.6 Alternativ zum o.g. passiven Schutz kann durch entsprechende Fas-
sadenaufbauten mit integrierter Schallschutzverglasung und deren
Zusatzeinrichtung über das Instrument der Grundrissgestaltung
Schallschutz betrieben werden. Demnach sind schutzbedürftige Räu-
me, also die, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind (hier Wohn- und Schlafräume; vgl. DIN
4109 "Schallschutz im Hochbau"), an der dem Lärm zugewandten
Fassadenseite ausgeschlossen. Dort sind nur untergeordnete Räume
wie Dielen, Badezimmer, Treppenhäuser, Hauswirtschaftsräume,
Gästetoiletten und ähnliches unterzubringen.

1.7 Die innerhalb des Sondergebietes (Blumengeschäft) zulässige Be-
triebswohnung muss einen - entsprechend der Schutzwürdigkeit des
Baugebietes - ausreichenden Schallschutz gewährleisten bzw. nach-
weisen. Im Rahmen der möglichen Nutzungen ist hier die Orien-
tierung an Mischgebietswerte (60 dB(A) tags, 50 dB(A) nachts) sach-
gerecht. Entsprechend erhöht sind auch die Anhaltswerte für Innen-
schallpegel für von außen in Aufenthaltsräume eindringenden Schall.

1.8 Die Freiräume, Hausgärten bzw. Außenwohnbereiche sind entspre-
chend der gutachterlich ermittelten Isophonenverläufe bzw. in Anleh-
nung an die festgesetzten Schutzzonen lärmvorbelastet.

1.9 Die zum Friedensplatz angrenzende "Dreiecksfläche" ist mit Kohlen-
wasserstoffen belastet. Aufgrund der Kontamination ist eine Vermi-
schung bzw. ein Bodenabtrag mit Offenlegung der Altlast zu unterbin-
den. Die Gesamtüberdeckungsstärke von mindestens 0,5 m muss be-
stehen bleiben.

1.10 Die Bauvorhaben innerhalb der Sondergebietsfläche müssen 2 Wo-
chen vor Baubeginn beim Fachbereich Planen und Bauen/Altlasten
angezeigt werden. Die Bautätigkeit (u.a. Gründungsmaßnahmen) dür-
fen nur unter gutachterlicher Begleitung und Überwachung erfolgen;
eine Dokumentation ist zu erstellen. Der überschüssige Boden, der
unterhalb der Abdeckung von ca. 0,5 m vorhanden ist und entfernt
wird, muss analysiert, klassifiziert und entsprechend entsorgt werden.

Innerhalb der Sondergebietsfläche bedürfen alle Frei-, Grün-, Spiel-
oder Pflanzflächen des Einbaus einer Geotextilie, -folie als "Grabe-
sperre"; mit einer Überdeckung von 0,75 m. Die Bodenertragsnut-
zung, z.B. die Anlage eines Nutzgartens, sowie die Versickerung von
Oberflächenwasser ist nicht zulässig. Eine Grundwassernutzung be-
darf der Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde, Kreis Steinfurt.

2. Begrünung / Bepflanzung

2.1 Zur Durchgrünung des Gebietes sind je 200 qm Grundstücksfläche
mind. ein standortgerechter, heimischer Laubbaum (StU mind. 12 cm,
in 1 m Höhe gemessen) (z.B. Buche, Eiche, Erle, Esche, Birke) oder
zwei Obstbäume zu pflanzen.

2.2 Die nicht befestigten Grundstücksflächen sind strukturreich bzw. na-
turnah mit standortgerechten, heimischen Gehölzen zu gestalten und
zu unterhalten.

2.3 Mindestens 40 % der, der Bahnstrecke zugewandten Fassadenflä-
chen entlang der Friedenstraße sind mit Kletterpflanzen (z.B. Efeu,
Knöterich, wilder Wein) zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.
Die Begrünung ist so vorzunehmen, dass sie bei normalen Wuchsver-
hältnissen in spätestens 5 Jahren abgeschlossen ist.

2.4 Der Bewuchs ist vor schädlichen Einwirkungen zu schützen. Abgängi-
ge Gehölze sind durch Neupflanzung in gleicher Art und Anzahl auf
dem jeweiligen Grundstück zu ersetzen.

2.5 Für je 4 Blumengeschäftsstellplätze ist mindestens ein heimischer
Laubbaum (mind. 12 cm StU in 1 m Höhe) als gliederndes Element
zu pflanzen. Die Pflanzflächen der Bäume sollen mindestens 4 qm
aufweisen.

2.6 Die im Bebauungsplan mit einem Erhaltungsgebot belegten Bäume
sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zu pflegen und dauerhaft zu
erhalten. Ausnahmsweise kann im Einzelfall von der Erhaltung abge-
sehen werden, wenn zwingende Gründe dies erfordern.
Die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Rheine ist
zu beachten.

2.7 In der öffentlichen Verkehrsfläche ist je 120 qm versiegelter Straßen-
fläche mind. ein standortgerechter, hochstämmiger Laubbaum (StU
mind. 12 cm, in 1 m Höhe gemessen) in eine mind. 4 qm große, offe-
ne Baumscheibe anzupflanzen.

II.       Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW

3. Örtliche Bauvorschriften / Gestaltung

3.1 Die Höhen der Traufen dürfen höchstens betragen:
bei 1-geschossiger Bebauung   4,50 m
bei 2-geschossiger Bebauung   5,60 m.

Die Traufe im Sinne dieser Festsetzungen wird gebildet durch die
Schnittlinie der Außenflächen von Außenwand und Dachhaut.

3.2 Die Höhen der Firste dürfen höchstens betragen:
bei 1-geschossiger Bebauung   9,60 m
bei 2-geschossiger Bebauung   9,75 m.

Im Bereich der zwingend festgesetzten zwei-geschossigen Bebauung
darf die über das gesamte Baufeld gemittelte Firsthöhe 8,5 m nicht
unterschreiten (Anm.: Lärmschutz für Hinterlieger).

Bezugspunkt ist die natürliche Geländeoberfläche. Maßgebend hier-
für ist der arithmetisch gemittelte Geländeanschnitt an den Außen-
wänden. Die Gebäudehöhe wird also durch das arithmetische Mittel
aus dem Herausragen der vier Gebäudeecken gebildet.
Dies gilt auch für die Traufhöhenbestimmung.

Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhe für technisch er-
forderliche, untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten,
technische Aufbauten für Aufzüge) kann ausnahmsweise zugelassen
werden.

3.3 Die Dachneigung (DN) darf zwischen 15° und 45° betragen.

Die Dachneigung der Baulichkeiten innerhalb der seitlichen Abstand-
flächen hat weitestgehend dem Hauptbaukörper zu entsprechen.

3.4 Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen die Hälfte der Trauflänge
des Gebäudes nicht überschreiten. Dieses Maß gilt auch für Dachflä-
chenfenster.
So genannte Fledermausgauben sind bis zu zwei Drittel der Trauflän-
ge zulässig.

3.5 Aufgrund der exponierten Lage können für die Bauvorhaben inner-
halb der Sondergebietsfläche ausnahmsweise angemessene Abwei-
chungen bzgl. der Trauf- und Firsthöhen, der Dachneigung und der
Dachaufbauten, -einschnitte zugelassen werden.

3.6 Standplätze für Abfall- und Wertstoff-/Recyclingbehälter sowie ähnli-
che Nutzflächen sind mit geeigneten Gehölzen oder Lamellen- bzw.
Flechtzäunen abzuschirmen.

III.      Zuordnungsfestsetzung gemäß § 9 Abs. 1 a Satz 2 BauGB

4.1 Der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als öffentliche Grünfläche mit
der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzte Bereich ist u.a. dazu
bestimmt, Eingriffe auszugleichen bzw. zu ersetzen, die aufgrund die-
ses Bebauungsplanes zu erwarten sind. Diese Kompensationsfläche
wird den neuen Bauflächen als Sammelausgleichsfläche zugeordnet.

4.2 Die Kostenübernahme für die Durchführung der Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen (Erwerb, Freilegung, Fertigstellungs-, Entwicklungs-
und Unterhaltungspflege) im sonstigen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans sowie auf "externen" Flächen wird im Rahmen eines städ-
tebaulichen Vertrages gemäß § 11 BauGB geregelt.

4.3 Die Kompensationsmaßnahmen sind spätestens 1 Jahr nach Fertig-
stellung der Bauvorhaben (sukzessive entsprechender Bauabschnitte)
durchzuführen.

IV.      Hinweise

5. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes überlagert den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 237, Kennwort: "Ehem. Be-
triebsgelände Tacke" (Flur 183, Flurstück 22). Diesbezüglich werden
die bisherigen Festsetzungen durch die neue Ortssatzung bzw. das
neue Ortsrecht ersetzt.

6. Bei dem Flurstück 22 handelt es sich um ein teilweise aufgefülltes
Gelände. Die Auffüllungen wurden einerseits durch die ehemalige ge-
werbliche Nutzung, andererseits durch Auskofferung und Abschub im

Rahmen der Altlastensanierung verursacht. Bei der Gebäudeplanung
ist die Standsicherheit bzw. die nicht homogene Tragfähigkeit des Bo-
dens sorgfältig zu berücksichtigen. Überprüfungen im Zuge der Erdar-
beiten durch schwere Rammsonden werden empfohlen.

7. Eine Versickerung oder Verrieselung des Niederschlagswassers auf
den Baugrundstücken sowie im öffentlichen Verkehrsraum ist nicht
möglich bzw. nicht zulässig. Die Ergebnisse des geologischen Gut-
achtens zeigen, dass u.a. aufgrund des geringen Grundwasserflurab-
standes und der nicht ausreichenden Bodendurchlässigkeit bzw. der
schlechten Filtrationswirkung die gesetzlich geforderte, beeinträchti-
gungslose Versickerungsfähigkeit nicht vorhanden ist.
Damit ist der Nutzungsberechtigte gemäß § 51 a LWG (Landeswas-
sergesetz NW) nicht beseitigungspflichtig, sondern die Stadt Rheine.

8. Der Deutschen Telekom AG, Niederlassung Münster, BBN 84 Rheine
ist der Ablauf der Erschließungsmaßnahmen bzw. der Beginn der
Straßenbauarbeiten mindestens 6 Monate vorher schriftlich anzuzei-
gen.

9. Bau- und Freistellungsanträge für bauliche Anlagen, die innerhalb der
60 m Grenze zum Eisenbahnbetriebsgelände errichtet werden sollen,
bedürfen einer Stellungnahme der Deutschen Bahn AG, Geschäftsbe-
reich Netz, Betriebsstandort Osnabrück.

10. Entlang der Eisenbahnstrecke dürfen keine Lichter installiert werden,
die mit Signalen des Eisenbahnbetriebes verwechselt werden oder zu
einer Blendung des Fahrpersonals führen können.
Die benachbarte Eisenbahnstrecke ist elektrifiziert. Die Schutzabstän-
de zu Spannung führenden Teilen der Oberleitung sind nach DIN-
und VDE-Richtlinien einzuhalten. Bei Annäherung an Eisenbahnbe-
triebsanlagen (z.B. Kabel), insbesondere im Rahmen von Bauarbei-
ten, ist eine frühzeitige Abstimmung mit der DB AG vorzunehmen.
Für Anpflanzungen im grenznahen Bereich ist das Aufwuchsbegren-
zungsprofil der DB AG (vereinfacht: Aufwuchshöhe = Grenzabstand)
zu beachten.

11. Der Energie- und Wasserversorgung GmbH Rheine ist der Beginn
von Bauarbeiten entlang des 10 kV-Erdkabels mindestens 3 Monate
vorher schriftlich anzuzeigen. Eine Verlegung dieser Leitung kann nur
durch das o.g. Versorgungsunternehmen selbst durchgeführt werden.

12. Dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmal-
pflege oder der Gemeinde als untere Denkmalbehörde sind Boden-
denkmäler (erd- und kulturgeschichtliche Bodenfunde), aber auch
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaf-
fenheit unverzüglich anzuzeigen.
Die zur Anzeige Verpflichteten haben das entdeckte Bodendenkmal
und die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu erhalten. Die
Verpflichtung erlischt drei Werktage nach Zugang der Anzeige, bei
schriftlicher Anzeige spätestens eine Woche nach deren Absendung
(vgl. §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW).

13. Im Plangebiet lassen Luftbilder Bombardierungsbeeinflussungen er-
kennen. Konkrete Hinweise auf mögliche Blindgängereinschläge sind
diesen nicht zu entnehmen. Eine systematische Absuche ist für den
Bereich der zu bebauenden Grundflächen (nach bauseitigem Abtrag
der Oberfläche bis zum gewachsenen Boden) zu empfehlen.

Bei Verdachtsmomenten sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und
der staatliche Kampfmittelräumdient (Bezirksregierung Münster/De-
zernat 22) zu verständigen. Gegebenenfalls erforderliche Ramm-/
Bohrarbeiten zur Baugrubenabsicherung sind gesondert anzuzeigen.

14. Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Datenverarbeitungs-
anlage erstellt. Auskünfte über die geometrisch genaue Lage der
Straßenbegrenzungslinie erteilt der Fachbereich Bau und Umwelt-
recht, Produktbereich Vermessung.
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Für die städtebauliche Planung

Rheine, 13.09.2000 Stadtplanungsamt

gez. Teichler                                                          gez. Dr. Ernst Kratzsch
____________________ ____________________
Dipl.-Ing. Erster Beigeordneter

Die Planunterlagen sowie die Darstellungen und Festsetzungen entsprechen den Anforderun-
gen der §§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung.

Rheine, 13.09.2000 Stadtvermessungsamt

                                                                              gez. Schnippe
____________________
Stadt. Verm.-Oberamtsrat

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am  05.04.2000
die Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Rheine,  05.04.2000 Der Bürgermeister
In Vertretung

                                                                               gez. Dr. Ernst Kratzsch
____________________
Erster Beigeordneter

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom 28.06.2000
bis einschließlich  19.07.2000   stattgefunden.

Dieser Bebauungsplan hat mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB aufgrund des Beschlus-
ses des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Rheine vom  13.09.2000   in der Zeit
vom  30.05.2001 bis einschließlich  02.07.2001   öffentlich ausgelegen.

Rheine,   03.07.2001 Der Bürgermeister
In Vertretung

                                                                              gez. Dr. Ernst Kratzsch
____________________
Erster Beigeordneter

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB durch den Rat der Stadt Rheine
am  04.09.2001 als Satzung beschlossen worden.

Rheine,  04.09.2001

gez. Niemann                                                         gez. W. Gehrke
____________________ ____________________
Bürgermeister Schriftführer

Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes durch die Gemeinde ist gemäß § 10 Abs. 3
BauGB in Verbindung mit § 16 der Hauptsatzung in der Münsterländischen Volkszeitung
am  29.09.2001  ortsüblich bekanntgemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Rheine, 01.10.2001 Der Bürgermeister
In Vertretung

                                                                               gez. Dr. Ernst Kratzsch
____________________
Erster Beigeordneter
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